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Protokoll 

über  die  Neuwahl  der  Controllingkommission und  der  Bürgerrechtskommission  in  stiller  Wahl 

für  die  Amtsdauer  2020  —  2024  (Amtsantritt:  1.  September  2020) 

Der  Gemeinderat  von  Schüpfheim macht gestützt auf  seine  Anordnung  der  Neuwahlen  der 

Controllingkommission und  der  Bürgerrechtskommission für  die  Amtsdauer  2020  —  2024  vom 

30.  April  2020  sowie nach Kenntnisnahme  des  eingereichten Wahlvorschlages bekannt: 

1.  Bis Montag,  6.  Juli  2020, 12.00  Uhr, ist bei  der  Abteilung Zentrale Dienste und Soziales 

folgender Wahlvorschlag eingegangen: 

CVP, FDP und  SVP  — überparteiliche Kandidatenliste mit folgenden Kandidaten: 

- Ins Amt als Präsident  der  Controllingkommission wird vorgeschlagen 

o Heller-Schmid  Werner,  Roormüli  4  (bisher) 

- Ins Amt als Mitglied  der  Controllingkommission werden vorgeschlagen 

o Dahinden-Bieri Andreas, Siteberg  10  (bisher) 

o Felder-Reiche  Stefan,  Brüggmösli  9  (bisher) 

o Studer-Murpf Franz, Brügghof  2  (bisher) 

- Ins Amt als Präsidentin  der  Bürgerrechtskommission wird vorgeschlagen 

o Schnider-Schnider Gabriela, Hauptstrasse  43  (bisher) 

- Ins Amt als Mitglied  der  Bürgerrechtskommission werden vorgeschlagen 

o Emmenegger-Emmenegger Willi, Hüsle  1  (bisher) 

o Haas-Schürmann Gabriela, Roormüli  26  (bisher) 

o Ladner-Navoni Tobias, Ober-Trüebebach  26a  (bisher) 

o Stalder-Felder  Hubert,  Frutteggstrasse  81  (bisher) 

o Waser Maja, Ober-Trüebebach  6  (bisher) 

o Zemp  Matthias,  Chlusbode  2  (bisher) 

o Zemp Stephanie, Feldgass  19  (neu) 

2. Für  die  Ämter als Präsident bzw. Mitglied  der  Controllingkommission und Präsident bzw. 

Mitglied  der  Bürgerrechtskommission sind nicht mehr Kandidaten gemeldet worden als zu 

wählen sind. 

3. Der  Gemeinderat hat daher für  die  Amtsdauer  2020  —  2024 die  vorgeschlagenen unter 

Ziffer  1  genannten Personen als gewählt erklärt. 

4. Der  auf  den 23.  August  2020  angesetzte Wahlgang findet somit nicht statt. 

5. Dieser Beschluss ist zu veröffentlichen. 

6. Eine allfällige Stimmrechtsbeschwerde (§  60  Stimmrechtsgesetz) ist schriftlich innert  10 

Tagen beim Regierungsrat  des  Kantons Luzern einzureichen.  Die  Stimmrechtsbeschwerde 

muss einen Antrag und zur Begründung eine kurze Darstellung  des  beanstandeten 

Sachverhalts enthalten. 



7.  Zustellung  an die  Gewählten 

Schüpfheim,  6.  Juli  2020 

Christine  Bouvard  Marty 
Gemeindepräsidentin 

Tel.  direkt  041 485 87 18 

christine.bouvard@schuepfheim.lu.ch 

Willy  Schmid 
Gemeindeschreiber 

Tel.  direkt  041 485 87 02 

willy.schmid@schuepfheim.lu.ch 
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